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A N F R A G E von Christian Müller (FDP, Steinmaur), Mario Senn (FDP, Adliswil) 

Betreffend Umsetzung Datenschutzgesetz II 

 

Das Datenschutzrecht hat auf den 1. September 2023, durch das Inkrafttreten des totalrevi-
dierten Datenschutzgesetzes (DSG) und die Datenschutzverordnung (DSV) auf Bundes-
ebene, weitreichende Änderungen erfahren. 
 
Personendaten werden besser geschützt, Personen müssen über Erhebung und Verwen-
dung von Daten vollumfänglich informiert werden und ihre Einwilligung dazu erteilen. Die 
Verwendung und Bewirtschaftung von Daten muss durch die datenerhebende Stelle nach-
vollziehbar geregelt sein. Die Auskunft über erhobene Daten muss jederzeit gewährt werden 
können. Diese Aufzählung ist nicht abschliessend. Im Kantonsrat wird zudem derzeit über 
die Totalrevision des Gesetzes über die Information und den Datenschutz beraten (Vorlage 
5923). 
 
Auf kantonaler Ebene findet ein weitreichender Datenaustausch zwischen öffentlich-rechtli-
chen Organisationen, Abteilungen und Anstalten statt. So zum Beispiel Meldungen vom 
Steueramt an die Sozialversicherungsanstalt Zürich (SVA), Meldungen von der Gebäudever-
sicherung Kanton Zürich (GVZ) an die Gemeinden und vieles mehr. Und dies teilweise auto-
matisch, das heisst ohne einzelne Einwilligungen der betroffenen Personen und ohne kon-
krete Anfragen durch den Empfänger von Daten. 
 
In diesem Zusammenhang folgende Fragen: 
 
1. Wie werden Personen über die Erhebung und Verwendung ihrer Daten, durch die ver-

schiedenen öffentlich-rechtlichen Organisationen (SVA/GVZ/EKZ usw.) informiert und 
die Einwilligung zur Erhebung und Verwendung von Daten eingeholt? 

 
2. Gibt es eine Übersicht über die Verwendung der durch verschiedene öffentlich-rechtliche 

Organisationen, Abteilungen und Anstalten einmal erhobener Daten? 
 
3. Wurde auf kantonaler Ebene überprüft, ob für jede Weitergabe von Daten zwischen öf-

fentlich-rechtlichen Organisationen, Abteilungen und Anstalten eine gesetzliche Grund-
lage besteht und ob diese noch Gültigkeit hat bzw. notwendig ist? 

 
4. Welche Ämter tauschen persönliche Daten mit öffentlich-rechtlichen Organisationen 

bzw. anderen Amtsstellen aus? Gerne eine Auflistung pro Amt. 
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